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Abteilung 41 

Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster 
 

Ripartizione 41 

Libro fondiario, catasto fondiario e urbano 

 
 
 
 
Stempelsteuerfrei laut Art. 37 DPR  
28. Dezember 2000, Nr. 445 

ERSATZERKLÄRUNG DER NOTORIETÄTSURKUNDE ZUR 
AKTUALISIERUNG DER KATASTERAKTEN  

(DPR vom 28. Dezember 2000, Nr. 445) 
NICHT FÜR WOHNZWECKE GENUTZTE GEBÄUDE FÜR 

LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTION 
 

 
 
(Bei Symbol � Zutreffendes ankreuzen) 

 
Der/Die Unterzeichnete (1) ____________________________________________________________________, 

geboren in _________________________________________ (Prov. ____), am _____/_____/___________, 
 
Steuernummer |   |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |, 
 
in seiner/ihrer Eigenschaft als: 
�    Eigentümer/in oder Inhaber/in eines anderen Realrechts an den unten genannten Gebäuden 
 
�    Gesetzlicher Vertreter der Firma (2) ____________________________________________________________ 
_____________________________________, Inhaber eines Realrechts an einem der unten genannten Gebäude, 
mit Steuernummer |   |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    | 
 
Ist sich der strafrechtlichen Verantwortung laut Art. 76 DPR Nr. 445/2000 im Falle von falschen Erklärungen 
bewusst und 

 
ERKLÄRT 

im Sinne von Art. 46 und 47 desselben Dekretes, 
dass die in Folge genannten, nicht für Wohnzwecke genutzten Gebäude, als Gebäude für die landwirtschaftliche 
Produktion dienen, im Sinne von Art. 9, Abs. 3-bis, Gesetzesdekret vom 30. Dezember 1993, Nr. 557, welches 
durch das Gesetz vom 26. Februar 1994, Nr. 133, mit Änderungen zum Gesetz erhoben wurde, in geltender 
Fassung. 
 

Typologie  Beschreibung des Gebäudetyps 
1 �  Gebäude für die Bewirtschaftung des Bodens 
2 �  Gebäude für die Forstwirtschaft 
3 �  Gebäude für die Zucht oder Unterbringung von Tieren 
4 �  Gebäude für den Schutz von Pflanzen (Gewächshaus) 
5 �  Gebäude für die in Art. 2135, Abs. 3 Zivilgesetzbuch genannten Tätigkeiten 
6 �  Nicht zu Wohnzwecken bestimmtes Gebäude, welches für den „Urlaub auf dem 

Bauernhof“ benützt wird, mit Genehmigung der zuständigen Organe 
7 �  Gebäude für die mit der Almbewirtschaftung betrauten Personen im Berggebiet 
8 �  Bürogebäude des landwirtschaftlichen Betriebes 
9 �  Gebäude für die landwirtschaftliche Produktion beim geschlossenen Hof 
10 �  Gebäude für die Produktion und Einspeisung von Elektrizität aus erneuerbaren 

Energie aus Acker- und Forstwirtschaft oder Photovoltaik, bzw. Gebäude für die 
Produktion von Treibstoffen oder chemischen Produkten, welche aus 
Agrarprodukten gewonnen werden, die vorwiegend vom Boden stammen 

 



 

Ferner erklärt er/sie: 
 
• dass er/sie im Handelsregister als landwirtschaftlicher Unternehmer/in eingetragen ist, laut 

Art. 8 Gesetz vom 29. Dezember 1993, Nr. 580,       
bei der Handelskammer von _______________________________ Nr. _____________ 

 
• dass er/sie Inhaber/in einer MwSt.-Nummer ist  Nr._______________________________(3)       

 
• dass die Gebäude für die landwirtschaftliche Produktion laut Antrag, welchem diese Erklärung 

beigelegt ist, und laut unten angeführter Tabelle, die Eigenschaften der landwirtschaftlichen 
Zweckbestimmung ununterbrochen seit mindestens fünf Jahren vor Antragstellung aufweisen, 
im Sinne von Art. 9 Gesetzesdekret vom 30. Dezember 1993, Nr. 557, welches durch das 
Gesetz vom 26. Februar 1994, Nr. 133, mit Änderungen, zum Gesetz erhoben wurde, in 
geltender Fassung (4)                                                                           

 

 
�  Ja 

      
 
 
�  Ja 

 
 

�  Ja        

 
�  Nein 
 
 
 
�  Nein 
 
 
�  Nein 
 

 
Der landwirtschaftliche Betrieb besteht aus folgenden landwirtschaftlichen Liegenschaften, die im Grundkataster 
eingetragen sind (5): 
 
Code Katastralgemeinde 

(6) 
  Parzelle/n 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Falls die Person, die den Boden bewirtschaftet, nicht mit dem Eigentümer der oben genannten Parzellen übereinstimmt, muss 
der Titel, welcher zur Benützung derselben berechtigt, angeführt werden. Urkunde (7) vom  ______________________ 
registriert beim Amt (8) _________________________________ , Sitz i _____________________(Prov. ______) 
 Reg.Nr. ______________________, Band ___________, Datum der Registrierung _________________ 
 
Steuernummer des Pächters |   |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    | 
 



 

 
 
In Folge werden die Gebäude für die landwirtschaftliche Produktion angeführt, mit Angabe der Typologie und der 
Zweckbestimmung (9): 
 
Typologie 

(10) 
 Code 

Katastralgemeinde (6) 
  Parzelle Baueinheit Zweckbestimmung 

Gebäude (12) 
        
        
        
        
        
        
        
        
 
Es werden Nr. ________ Dokumente zur Ergänzung dieser Erklärung beigelegt, sowie eine Ablichtung des 
gültigen Personalausweises  (13). 
 
 
 
               Ort und Datum Unterschrift 
 
_________________________         _______________________ 
 
 
 

(1) Hinweis im Sinne des Art. 13 Gesetzesvertretendes Dekret vom 30. Juni 2003, Nr. 196 
“Datenschutzkodex”: Die angeführten Daten sind laut geltenden Bestimmungen für das Verfahren, für 
welche sie verlangt werden, vorgesehen und werden von der Abteilung 41 für die vom Gesetz geregelte 
institutionelle Tätigkeit verwendet. 

(2) Benennung der betroffenen Gesellschaft oder Körperschaft. Die Eigenerklärung wird im Namen der 
Gesellschaft oder Körperschaft abgegeben. 

(3) Nur anzugeben, falls zutreffend. MwSt.-Nummer der juristischen Person anführen, wenn die 
Ersatzerklärung vom gesetzlichen Vertreter unterzeichnet wird. 

(4) Falls die Liegenschaft seit weniger als 5 Jahren im Besitz des/der Unterzeichners/in ist, kann die Erklärung 
mit einer Eigenerklärung der vorhergehenden Inhaber von Realrechten oder deren Erben ergänzt werden, 
die das Vorhandensein der Eigenschaften der landwirtschaftlichen Zweckbestimmung für jenen Zeitraum, 
der zum Erreichen des gesetzlich vorgeschriebenen Quinquenniums notwendig ist, bestätigt. 

(5) Falls die Erklärung vom gesetzlichen Vertreter von landwirtschaftlichen Genossenschaften oder Konsortien 
abgegeben wird, muss das Verzeichnis der Katasterdaten der Grundstücke, die die landwirtschaftlichen 
Betriebe der Genossenschafter bilden, beigelegt werden. 

(6) Der Code der Katastralgemeinde scheint auf dem aktuellen Katasterauszug auf. 
(7) Nur anzugeben, falls die Urkunde registrierungspflichtig ist. 
(8) Art des Amtes angeben (Agentur der Einnahmen, Registeramt). 
(9) Siehe Anmerkung 5. 
(10) Typologie des Gebäudes laut oben angeführter Tabelle angeben. Z.B. im Falle eines Stalls „3“ (Gebäude 

für die Zucht oder Unterbringung von Tieren) angeben. 
(11) ------------------------------------- 
(12) Verwendung des Gebäudes knapp wiedergeben. Beim unter Anmerkung 10 genannten Beispiel „Stall“, 

„Schafstall“ usw. 
(13) Der/die Unterzeichner/in kann, falls gewünscht, jede zusätzliche hilfreiche Information beilegen, die die 

Angaben der Eigenerklärung untermauern. Falls die Erklärung in Anwesenheit des Katasterbediensteten 
unterzeichnet wird, kann, nach Überprüfung der Identität des Erklärers, von der Beibringung der Kopie des 
Personalausweises abgesehen werden. 


